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Urteil in der Rechtssache C-251/20 
Gtflix Tv 

 

Verbreitung angeblich verunglimpfender Äußerungen über das Internet: Ersatz des 
dadurch im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats entstandenen Schadens kann vor 

den Gerichten dieses Mitgliedstaates eingeklagt werden 

Diese Zuständigkeit setzt lediglich voraus, dass der verletzende Inhalt in diesem Hoheitsgebiet 
zugänglich ist oder war 

Gtflix Tv (im Folgenden: Antragstellerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in der Tschechischen 
Republik, die audiovisuelle Inhalte für Erwachsene produziert und verbreitet. DR, der seinen 
Wohnsitz in Ungarn hat, ist beruflich im selben Bereich tätig. 

Die Antragstellerin, die DR vorwirft, er habe sich auf verschiedenen Websites verunglimpfend über 
sie geäußert, beantragte bei den französischen Gerichten zum einen die Entfernung dieser 
Äußerungen sowie die Richtigstellung der veröffentlichten Angaben und zum anderen Ersatz für 
den durch diese Äußerungen entstandenen Schaden. Die französischen Gerichte sowohl des 
ersten als auch des zweiten Rechtszugs erklärten sich für unzuständig. 

Vor der Cour de cassation (Frankreich) verlangt die Antragstellerin nun Aufhebung des Urteils der 
Cour d’appel (Berufungsgericht). Dieses Gericht habe gegen die besondere Zuständigkeitsregel 
des Art. 7 Nr. 2 der Verordnung Nr. 1215/20121 verstoßen, wonach die Gerichte „des Ortes, an 
dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“, zuständig seien, indem sie 
die Zuständigkeit der französischen Gerichte mit der Begründung ausgeschlossen habe, dass es 
nicht ausreiche, dass die als verunglimpfend erachteten Äußerungen, die im Internet veröffentlicht 
wurden, im Zuständigkeitsbereich dieses Gerichts zugänglich seien, sondern dass sie zudem 
geeignet sein müssten, in diesem Zuständigkeitsbereich einen Schaden zu verursachen. 

Da nach Auffassung des vorlegenden Gerichts der Mittelpunkt der Interessen der Antragstellerin in 
der Tschechischen Republik liegt und DR seinen Wohnsitz in Ungarn hat, hat es entschieden, 
dass die französischen Gerichte für die Entscheidung über den Antrag auf Entfernung angeblich 
verunglimpfender Äußerungen und die Richtigstellung der veröffentlichten Angaben unzuständig 
seien. Das vorlegende Gericht hat jedoch dem Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob die 
französischen Gerichte für die Entscheidung über den Antrag auf Ersatz des Schadens zuständig 
sind, der der Antragstellerin im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Gerichte entstanden ist, 
selbst wenn sie nicht für die Entscheidung über den Antrag auf Richtigstellung und Entfernung 
zuständig sind. 

Der Gerichtshof (Große Kammer) erläutert in seinem Urteil, wie bei Klagen betreffend über das 
Internet verursachte Schäden das unter dem Gesichtspunkt des Ortes der Verwirklichung 
des Schadenserfolgs zuständige Gericht zu bestimmen ist. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. 2012, L 351, S. 1). Art. 7 Nr. 2 dieser Verordnung bestimmt: „Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden: … wenn eine unerlaubte Handlung oder 
eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den 
Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder 
einzutreten droht“. 
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Würdigung durch den Gerichtshof 

Der Gerichtshof stellt fest, dass eine Person, die der Ansicht ist, dass ihre Rechte durch die 
Verbreitung verunglimpfender Äußerungen über sie im Internet verletzt worden seien, und die 
sowohl auf Richtigstellung der Angaben und Entfernung der sie betreffenden veröffentlichten 
Inhalte als auch auf Ersatz des aus dieser Veröffentlichung entstandenen Schadens klagt, vor den 
Gerichten jedes Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese Äußerungen zugänglich sind 
oder waren, Ersatz des Schadens verlangen kann, der ihr in dem Mitgliedstaat des 
angerufenen Gerichts entstanden sein soll, selbst wenn diese Gerichte nicht für die Entscheidung 
über den Antrag auf Richtigstellung und Entfernung zuständig sind. 

Zur Begründung dieses Ergebnisses weist der Gerichtshof darauf hin, dass nach seiner 
Rechtsprechung die besondere Zuständigkeitsregel des Art. 7 Nr. 2 der Verordnung 
Nr. 1215/2012, wonach die Gerichte „des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist 
oder einzutreten droht“, zuständig sind, sowohl den Ort des ursächlichen Geschehens als auch 
den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs meint und jeder der beiden Orte je nach Lage 
des Falles für die Beweiserhebung und für die Gestaltung des Prozesses einen besonders 
sachgerechten Anhaltspunkt liefern kann. 

Was mutmaßliche Verstöße gegen die Persönlichkeitsrechte mittels auf einer Website 
veröffentlichter Inhalte betrifft, weist der Gerichtshof auch darauf hin, dass die Person, die sich in 
ihren Rechten verletzt fühlt, die Möglichkeit hat, entweder, unter dem Gesichtspunkt des Ortes 
des ursächlichen Geschehens, bei den Gerichten des Ortes, an dem der Urheber dieser 
Inhalte niedergelassen ist, oder, unter dem Gesichtspunkt der Verwirklichung des 
Schadenserfolgs, bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem sich der Mittelpunkt ihrer 
Interessen befindet, eine Klage auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens zu erheben. 
Anstelle einer Klage auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens kann diese Person ihre 
Klage auch vor den Gerichten jedes Mitgliedstaats erheben, in dessen Hoheitsgebiet ein im 
Internet veröffentlichter Inhalt zugänglich ist oder war. Diese sind jedoch nur für die 
Entscheidung über den Schaden zuständig, der im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats des 
angerufenen Gerichts verursacht worden ist. 

Folglich kann gemäß Art. 7 Nr. 2 der Verordnung Nr. 1215/2012 in seiner Auslegung durch die 
bisherige Rechtsprechung eine Person, die sich durch die Veröffentlichung von Angaben auf einer 
Website in ihren Rechten verletzt fühlt, einen auf Richtigstellung dieser Angaben und Entfernung 
der veröffentlichten Inhalte gerichteten Antrag entweder bei den Gerichten stellen, die für die 
Entscheidung über einen Antrag auf Ersatz des gesamten Schadens zuständig sind, d. h. 
entweder, unter dem Gesichtspunkt des Ortes des ursächlichen Geschehens, bei den Gerichten 
des Ortes, an dem der Urheber dieser Inhalte niedergelassen ist, oder, unter dem Gesichtspunkt 
der Verwirklichung des Schadenserfolgs, bei den Gerichten, in deren Zuständigkeitsbereich sich 
der Mittelpunkt der Interessen der betroffenen Person befindet. 

Hierzu führt der Gerichtshof aus, dass ein Antrag auf Richtigstellung von Angaben und Entfernung 
von Inhalten nicht bei einem anderen als dem Gericht gestellt werden kann, das für die 
Entscheidung über den gesamten Schadensersatzantrag zuständig ist, weil ein solcher Antrag auf 
Richtigstellung und Entfernung einheitlich und untrennbar ist. 

Dagegen kann sich ein Antrag auf Schadensersatz entweder auf den vollständigen oder auf den 
teilweisen Ersatz eines Schadens beziehen. Somit wäre es nicht gerechtfertigt, aus diesem 
Grund dem Antragsteller die Möglichkeit zu nehmen, vor einem anderen Gericht, in dessen 
Zuständigkeitsbereich er meint, einen Schaden erlitten zu haben, teilweisen Ersatz des Schadens 
zu beantragen. 

Im Übrigen ist der Ausschluss einer solchen Möglichkeit auch nicht im Hinblick auf eine geordnete 
Rechtspflege geboten, da ein lediglich für die Entscheidung über den in seinem Mitgliedstaat 
entstandenen Schaden zuständiges Gericht durchaus in der Lage ist, im Rahmen eines in 
diesem Mitgliedstaat durchgeführten Verfahrens und in Anbetracht der in diesem Mitgliedstaat 
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erhobenen Beweise den Eintritt und die Höhe des geltend gemachten Schadens zu 
beurteilen. 

Schließlich setzt die Zuständigkeit dieser Gerichte für die Entscheidung allein über Schäden, die 
im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats entstanden sind, lediglich voraus, dass der verletzende 
Inhalt in diesem Hoheitsgebiet zugänglich ist oder war, da Art. 7 Nr. 2 der Verordnung 
Nr. 1215/2012 insoweit keine zusätzliche Voraussetzung enthält. Die Einführung zusätzlicher 
Voraussetzungen könnte in der Praxis dazu führen, dass der betroffenen Person die Möglichkeit 
genommen würde, vor den Gerichten des Ortes, in deren Zuständigkeitsbereich sie meint, einen 
Schaden erlitten zu haben, auf teilweisen Ersatz des Schadens zu klagen. 

 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über  
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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